
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des ZSL,
es hat dieses Mal leider etwas gedauert, bis ihr das neue ZSL-
Info in den Händen haltet, weil wir durch Urlaub und Krankheit
nicht voll besetzt waren. 
Aber  ich  hoffe,  dass  auch  in  dieser  Ausgabe  wieder  viele
interessante Informationen für euch dabei sind. 
Der Jahreswechsel hat viele gesetzliche Änderungen mit sich
gebracht,  die  für  viele  von  uns,  eine  Verschlechterung  ihrer
Situation  mit  sich  bringen.  Wir  haben  in  der  Vergangenheit
immer  wieder  darüber  berichtet.  Auf  Seite 9  gibt  es
Informationen zur Anrechnung von Partnereinkommen bei 

         Arbeitslosengeld II. 
Aber trotzdem gibt es auch immer wieder Lichtblicke. Auf internationaler Ebene wird über eine UN-
Konvention für  behinderte Menschen
diskutiert.  In  Deutschland  liegt  nach
langem Kampf endlich ein Entwurf für
ein  Antidiskriminierungsgesetz  vor.
Am 21. Januar hat die erste Lesung
im  Bundestag  stattgefunden  und  zu
heftigen  Diskussionen  zwischen
Regierung  und  Oppostition  geführt.
Im  Rahmen  eines  Artikels  der
Frankfurter Rundschau vom 21.01.05
hat  der  Karikaturist  Thomas
Plaßmann  deutlich  gemacht,  mit
welchen  absurden  und  unnötigen
Barrieren Menschen mit Behinderung
immer noch zu kämpfen haben. 
Auch  wenn   es  noch  viele
Diskussionen  geben  wird,  sind  die
UN-Konvention  und   das
Antidiskriminierungsgesetz  wichtige  Schritte  auf  dem  Weg  zu  mehr  Teilhabe  und  Integration
behinderter Menschen. 
In Erlangen konnten wir eine ganz konkrete Verbesserung erreichen: Es wurden mobile Rampen
für die Busse angeschafft, um auch ElektrorollstuhlfahrerInnen den Einstieg bei allen Bussen zu
ermöglichen. Mehr dazu auf Seite 4.
Im Rahmen der Aktion „Gesundheit Erlangen“ führt das ZSL gemeinsam mit der Lebenshilfe und
der Stadt Erlangen am 12. März eine Veranstaltung zum „Persönlichen Budget“ durch. Genaueres
erfahrt ihr auf der nächsten Seite.

Aber jetzt viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe! Daniela Buckel
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TERMINE

MÄRZ

SA, 12.03.05, „ Mitmachen,  Selbstbestimmen“  -  Teilnahme behinderter  Menschen am
10:00 bis 17:30 Uhr Leben in der Gemeinschaft. Eine Veranstaltung im Rahmen des Jahres-

motto ¹Gesundheit Erlangenª,  organisiert  vom ZSL e.V.,  der Lebenshilfe  
Erlangen und der Stadt Erlangen mit Unterst� tzung des Medizinvereins. Es 
wird ein Hauptreferat zum Pers�nlichen Budget von Elke Bartz (Vor- 
sitzende von ForseA- Forum selbstbestimmter Assistenz) geben und eine 
Podiumsdiskussion zu einfacher Sprache. Daneben werden vier Workshops
mit den Themen:  Pers� nliches Budget, Pers� nliche Assistenz, Einfache  
Sprache und Sport und Spiel geben. Es ist keine Anmeldung erforderlich.  
Nur das Essen, das dort angeboten wird, muss bezahlt werden. 
Ort: Georg-Zahn-Schule, Schenkstr. 113, Erlangen 
Wir freuen uns, wenn viele von euch kommen!

SO, 13.03.05 Zwei Vorträge zum Leben mit Behinderung mit anschließender 
14-17:00 Uhr Gespr�chsrunde:

1. Trotzdem Ja zum Leben sagen – Sieglinde Birkeneder, Mutter eines 
behinderten Kindes,  berichtet �ber ihre Erfahrungen
2. Erf� llt leben mit einer Behinderung – Petra Hofbauer berichtet � ber ihre 
Erfahrungen, mit einer Querschnittsl�hmung zu leben
Ort: Samain-Hof, Holzheim 15, Parsberg;
Eintritt:  10 Euro
weitere Informationen unter Tel: 09492-95490 oder unter www.samainhof.de

DO, 17.03.05 Forum Assistenz  in den R�umen der Beratungsstelle, Luitpoldstr. 42
18:30-20:30 Uhr Die genauen Themen k� nnen bei Sylke Stricker, Tel: 09131-205022 erfragt 

werden.

SA, 19.03.05- „Selbst“ - ist die Frau! Ein Wochenende, um sich in Sachen  
SO, 20.03.05 Selbstbehauptung und Selbstsicherheit fit zu machen. Das Seminar wird
10.00-17:00 Uhr von zwei WenDo-Trainerinnen geleitet,  die ein spezielles Training  f� r  be-

hinderte Frauen anbieten. Eine von beiden ist selbst behindert. Die Kurse 
werden vom Friederike-Fliedner Institut gerade in mehreren St� dten ange-
boten, damit m�glichst viele Frauen mit Behinderung sie ausprobieren 
k� nnen. Die Teilnehmerinnen werden deshalb ausf� hrlich zu dem Kurs be-
fragt, um das Konzept von weiter zu verbessern.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Die Anmeldung erfolgt � ber das Bildungszentrum in N� rnberg, Fachbereich 
Behinderte-Nichtbehinderte, Tel: 231-2687
Ort:  Gewerbemusemsplatz 2

APRIL

SA, 16.04.05 Filzkurs für alle Interessierte in den Räumen des ZSL
16:00-17:30 Filzen mit der Filznadel bedeutet: trocken filzen ohne Wasser und Seife. Mit 

dieser Technik lassen sich schnell und einfach Tiere und andere Figuren  
aus Schafwollvlies herstellen. Man kann z.B., B� ren machen, die alle Glieder
bewegen k� nnen. Lassen Sie Ihren Ideenreichtum spielen. Anschauungs-  
material liegt vor. Probieren Sie es aus! Sie werden von dem Ergebnis, das 
Sie erzielen, positiv �berrascht sein. 
Den Kurs leitet Christine Wisgalla vom Werktreff Winkelhaid
Ort:  in den R�umen der Beratungsstelle, Luitpoldstr. 42
Kosten pro Person:  10 Euro zzgl. 2-5 Euro f�r Material
Anmeldung:  Bei Interesse bitte in der Beratungsstelle anrufen, Tel: 205022



MI, 20.04.05- Internationale Tagung ¹Lebenswelten – erfahren, schaffen, ausdrückenª  
SA, 23.04.05 in Schweinfurt. Es werden vielf� ltige Workshops zu Tanz, Bewegung, Musik,

Malerei angeboten, um gemeinsam mit anderen seine Kreativit�t zu 
entdecken. Veranstalter ist die Offene Behindertenarbeit der Diakonie 
zusammen mit der Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung e.V. 
F�r genauere Informationen www.lebenswelten-sw.de oder per Telefon 
unter 09721-2087-166.

MAI

SO, 01.05.05 Wie jedes Jahr haben wir an diesem Tag unseren Tag der offenen T� r. Wir
10:00-15:00 Uhr sind wieder R� dli-Station und werden an diesem Tag auch unsere Aktion zur

Gleichstellung behinderter Menschen gestalten. Wir freuen uns, wenn 
wieder viele von euch kommen!  Eine Einladung mit genauen Details wird 
noch verschickt. 
Ort: R�ume der Beratungsstelle, Luitpoldstr. 42

Aktivit�ten der Selbsthilfegruppe ¹Hilfe zum Lebenª

regelm�ßige Termine der Gruppe :
jeden  Dienstag  ab  16:00  Badespaß  im  Hallenbad  Frankenhof,  jeden  Freitag  gem� tliches
Beisammensein ab 16:00 im ZSL, Luitpoldstr.42; dort sind auch weitere Aktivit� ten der Gruppe zu
erfahren. Kontakt: Johanna Stengel, Tel: 09131-897231

Ausblick: Aktionstag in Erlangen

SA, 02.07.05 Wie vor zwei Jahren veranstaltet das Forum ¹Menschen mit Behinderung in 
Erlangenª einen Aktionstag mit  Sommerfest.  An diesem Tag werden die  
Selbsthilfegruppen und Behindertenorganisationen ihre Aktivit�ten vor- 
stellen. Zus� tzlich wird ein interessantes Rahmenprogramm geboten,  bei  
dem neben Akrobatik, Theater und Musik, auch das leibliche Wohl nicht zu 
kurz kommt. Auch das ZSL wird mit einem Stand vertreten sein. 
Ort: Schlossplatz

Internationale Tagung für behinderte Frauen

SA, 09.04.05- Eine internationale Tagung mit dem Thema ¹ Behinderte Frauen und
SO, 10.04.05 persönliche Assistenz – ein Instrument, um behinderten Frauen

Chancengleichheit und Lebensqualit�t zu ermöglichenª . Diese Tagung
ist das Ergebnis eines Forschungsprojektes zwischen Italien, Deutschland
und Frankreich, an dem auch das ZSL beteiligt war. An der Tagung werden
unsere Forschungsergebnisse vorgestellt. Es gibt Workshops zu den
Themen: Leben mit pers�nlicher Assistenz, Gewalt und pers�nliche
Assistenz, Selbstverteidigung und Empowerment.  Die Tagung findet in
Paestum, bei Neapel statt. 
Anreise ist am Freitag und der Teilnahmebeitrag betr�gt ca. 80 Euro. 
Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich
gerne an Dinah Radtke oder Daniela Buckel beim ZSL wenden. Tel: 205022



BERICHTE

Schloßplatz in Erlangen: Immer noch neue Barrieren

In  einem  Leserbrief,  der  in  den  Erlanger  Nachrichten  ver� ffentlicht  wurde,  haben  sich  Sylke
Stricker und Dinah Radtke dar� ber beklagt, dass neue Lokale am Schloßplatz nicht zug� nglich
seien und auch die Gesch� ftsstelle der Barmer Ersatzkrankenkasse ist nach deren Umzug nicht
mehr zug�nglich. 
Dieser  Leserbrief  hat  dazu  gef� hrt,  dass  im  Sozial-  und  Gesundheitsausschuss  � ber  diese
Situation diskutiert wurde. 
Das Problem sei, dass aufgrund des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens Barrierefreiheit
von der Stadt meist gar nicht gepr� ft werden d� rfe. Deshalb war bei den Gastst� tten  der Umbau
des  Hauses  bereits  abgeschlossen,  als  � ber  die  gastst� ttenrechtliche  Erlaubnis  entschieden
wurde. Das Ordnungsamt konnte hier keinen Einfluß mehr nehmen. 
Bei  der  neuen  Gesch� ftsstelle  der  Krankenkasse  wurden  Gesch� ftsr� ume  in  B� ror� ume
umgewandelt,  was  nicht  unter  das  Baurecht  f� llt.  Hierzu  bedurfte  es  gar  keiner  st� dtischen
Genehmigung.
Diese Angelegenheit macht deutlich, dass die Stadt wenig Einfluss auf den Um- und Ausbau von
Geb� uden  hat.  Wichtig  ist,  dass  bei  den  Bauherren  und  Architekten  ein  Bewußtsein  f� r
barrierefreies Bauen entsteht und auch in diesem Bereich das Bayerische Gleichstellungsgesetz
umgesetzt  wird.  Barrierefreiheit  sollte  zu  einer  Selbstverst� ndlichkeit  werden.  Auch  bei  den
Gesch�ftsinhabern wird allzu oft vergessen, dass behinderte und alte Menschen, aber auch M�tter
mit  Kinderw� gen  von  einer  Barrierefreiheit  profitieren  und  damit  neue  Kundschaft  geworben
werden kann. Es muss aber in Zukunft auch m� glich sein, dass die Genehmigung von Rampen
einfacher wird und ein Gastst�tte nur dann aufmachen darf, wenn sie barrierefrei ist.  D. Buckel

Endlich: Mobile Faltrampen in den Stadtbussen

Was lange w� hrt  wird gut! -  heißt es so sch� n.  Und wirklich,  nach fast  2 Jahren vom ersten
Vorbringen der Idee (bei den Busfahrerschulungen durch das ZSL) � ber die Entscheidung im
Vorstand der ESTW im Juli 2003 bis zur Beschaffung war es nun endlich soweit: Am 18. Oktober
2004 wurden mit einer Veranstaltung auf dem Rathausplatz endlich die mobilen Faltrampen f� r die
Stadtbusse � ffentlich � bergeben. In Anwesenheit des Oberb� rgermeisters, vieler Stadtr� te und
Stadtr� tinnen, der SPD-Fraktionsvorsitzenden,  Mitgliedern des ESTW-Vorstandes sowie ca. 25
ZSL-Mitgliedern  konnten  RollstuhlfahrerInnen die  erste  mobile  Faltrampe  an  einem Stadtbus
ausprobieren. Die ESTW haben 20 solcher mobiler Faltrampen angeschafft f� r die verbleibenden
� lteren Stadtbusse, die zwar Niederflur- und Absenktechnik haben, aber keine eigene integrierte
Rampe. Bei diesen Bussen konnten Elektro-RollstuhlfahrerInnen bisher nicht mitfahren, da ein E-
Rolli die verbleibende Stufe zwischen Bordstein und Busplattform nicht � berwinden konnte. Die
Rampen, die nur 4 kg wiegen, jedoch bis 300 kg Gewicht aushalten, sollen in diesen Bussen
mitgef� hrt werden und k� nnen bei Bedarf vom Fahrer einfach und schnell angelegt werden. Dies
dauert nicht l�nger als bei den Elektro-Rampen oder den integrierten Klapprampen. 

Wie mir Herr Fr� hwald, der neue Chef der Abt. Stadtbusse bei den ESTW, versicherte, sollen ab
dem 01.11.04 nun wirklich alle in Frage kommenden Busse mit den neuen Rampen ausgestattet
sein. Demnach m� ßten nun E-RollifahrerInnen mit allen Stadtbussen mitfahren k� nnen. - Also,
bitte  fragt  die  Fahrer,  ob  sie  so  eine  Rampe  dabei  haben  (wenn  sie  sie  nicht  freiwillig
herausholen)!!! Es wurde auch versichert, daß bei Bussen mit Elektro-Rampen vor dem t� glichen
Fahrtbeginn deren Funktionalit� t � berpr� ft wird. Ansonsten wird auch hier eine mobile Faltrampe
mitgenommen.Nun m� chten wir Euch auffordern und bitten, doch das ganze auszuprobieren und
� fter Bus zu fahren!!! Wir m� chten wissen, wie es in der Praxis funktioniert. Sind die Rampen
wirklich dabei und wie verhalten sich die Fahrer?  Ist alles o.k. oder gibt es Beanstandungen? Bitte
meldet Euch in der Beratungsstelle mit  Euern R� ckmeldungen! Nur wenn wir von Euch etwas
erfahren,  k� nnen wir  uns ad� quat daf� r  einsetzen.  Auch die ESTW  m� chten R� ckmeldungen
haben, denn dann k�nnen sie ihre Fahrer schulen! 



Bei Beanstandungen bitte melden bei:
ESTW, Tel.  823 4201 Beschwerdemanagement
ESTW, Tel. 823 4000 Ausk�nfte
(Mo-Do 7 - 15 Uhr/ Fr 7 - 12 Uhr besetzt)
oder: ZSL-Beratungsstelle, Tel. 205022 
mit Angabe von Datum, Uhrzeit, Buslinie  und
Richtung und evtl. noch das Kfz-Kennzeichen. 

Nun hoffen wir aber, daû  es vorwiegend zu positiven
Erfahrungen kommt und auch die wollen wir wissen!  

Sylke Stricker

Das Foto zeigt, wie die Rampe in der Praxis ein- 
gesetzt wird. Wichtig zu wissen: Man kann auch      
mit der Rampe einsteigen, wenn kein Bordstein 
vorhanden ist, auch wenn es etwas steil ist. 

Wann bezahlt die Krankenkasse nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel?

Vor der Gesundheitsreform mussten die Krankenkassen grunds� tzlich alle Arzneimittel zahlen, die
nach dem Arzneimittelgesetz zugelassen waren. Es wurde dabei nicht unterschieden, ob es sich
um ein Medikament handelte, das nur auf Rezept abgegeben werden durfte, oder um ein solches,
das ohne Rezept  gekauft werden konnte.
Mit  der  Gesundheitsreform  wurde  gesetzlich  geregelt,  dass  grunds� tzlich  nur  noch  solche
Medikamente von den Krankenkassen gezahlt werden, die wegen ihrer m� glichen gef� hrlichen
Nebenwirkungen nur auf Rezept abgegeben werden d�rfen.
Eine  medizinische  Begr� ndung,  warum  notwendige  Medikamente,  die  wegen  ihrer
Ungef� hrlichkeit  nicht  verschreibungspflichtig  sind,  nicht  mehr  von  der  gesetzlichen
Krankenversicherung gezahlt werden, wurde in der Gesetzesbegr�ndung nicht gegeben.
Begr� ndet wurde die Herausnahme der nicht rezeptpflichtigen Arzneimittel unter anderem damit,
dass nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel im Durchschnitt weniger als 11 Euro je Packung
kosten, so dass die Herausnahme als sozial vertretbar eingestuft wurde. Bei Kindern werden die
nicht  verschreibungspflichtigen  Arzneimittel  bis  zum  vollendeten  12.  Lebensjahr  weiterhin
� bernommen und wenn die geistige bzw. k� rperliche Entwicklung gest� rt bzw. verz� gert ist, sogar
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. 

Man  ist  wohl  davon  ausgegangen,  dass  nur  die  Arzneimittel,  die  wegen  ihrer  m� glichen
sch�dlichen Nebenwirkungen nur auf Rezept abgegeben werden d�rfen, zur Behandlung
von Krankheiten notwendig sind. Es wurde nicht ber� cksichtigt, dass die  Ärzte gehalten waren
bzw. sind, m� glichst kosteng� nstige Medikamente zu verordnen und es insbesondere auch den
Regeln der � rztlichen Kunst entspricht, zun� chst Arzneimittel mit den wenigsten Nebenwirkungen
zu verschreiben, also m�glichst nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.

In  der  Beratungsstelle  haben  wir  seit  der  Gesundheitsreform  immer  wieder  die  Erfahrung
gemacht,  dass  es  f� r  viele  Ratsuchende ein  groûes  Problem ist,  das  Geld  f� r  Medikamente
aufzubringen, die nicht mehr verschreibungspflichtig sind. Das bedeutet, dass der Arzt daf� r nur
noch in Ausnahmef� llen ein Rezept ausstellen kann und die Betroffenen das Medikament in der
Apotheke  komplett  selbst  zahlen  m� ssen.  Dadurch  fallen  diese  Kosten  auch  nicht  unter  die
Zuzahlungsregelung und werden f�r das Erreichen der Belastungsgrenze nicht ber�cksichtigt. 
Der  gemeinsame  Bundesausschuss  hat  im  Sommer  letzten  Jahres  eine  Richtlinie  � ber  die
Verordnung  nichtverschreibungspflichtiger  Arzneimittel  erlassen.  In  dieser  Richtlinie  wird
festgelegt,  in  welchen  F� llen  ein  Arzt,  nichtverschreibungspflichtige  Medikamente  doch  noch
verordnen kann und die Kosten von der gesetzlichen Krankenkasse �bernommen werden. 
Trotzdem ist dadurch f� r viele Betroffene das Problem noch nicht gel� st. Zum Beispiel werden
Schleiml� ser nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt. Beatmete Menschen sind aber unbedingt
auf diese Schleiml� ser angewiesen. Der Arzt kann in diesem Fall das Medikament nur verordnen,
wenn man es zusammen mit einem Antibiotika nehmen muss. Asthmapatienten dagegen erhalten



die Schleiml� ser weiterhin auf  Rezept.  Hier findet eine Ungleichbehandlung statt  und f� r  viele
Betroffene entstehen hohe monatliche Kosten und sie m� ssen in anderen Lebensbereichen Geld
sparen,  um  ihre  notwendigen  Medikamente  finanzieren  zu  k� nnen.  Gerade  bei
Sozialhifleempf� ngern ist es oft so, dass sie sich diese Medikamente � berhaupt nicht mehr leisten
k�nnen und eine gesundheitliche Verschlechterung in Kauf nehmen m�ssen.
F�r diese F�lle hat der gemeinsame Bundesauschuss keine Regelung getroffen.
Aber  es  ist  in  diesen  F� llen,  je  nach  Einzelfall,  trotzdem  m� glich,  bei  der  gesetzlichen
Krankenkasse einen Antrag auf Kosten� bernahme zu stellen.  Sollte eine Behandlung mit einem
nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel notwendig sein und ist dieses (noch) nicht in der Liste
der  nicht  verschreibungspflichtigen,  aber  zu  Lasten  der  gesetzlichen  Krankenversicherung
verordnungsf� higen Arzneimittel enthalten, k� nnen Sie einen schriftlichen Antrag auf Übernahme
der Kosten des betreffenden Arzneimittels durch die Krankenkasse stellen. Hierzu m� ssen Sie
sich  jedoch  bescheinigen  lassen,  daû  dieses  Medikament  unverzichtbar  f� r  Ihre
Krankenbehandlung  ist.  Wird  dieser  Antrag  abgelehnt,  sollten  Sie  dagegen  auf  jeden  Fall
Widerspruch und Klage erheben. Es bleibt  abzuwarten, ob die Gerichte die Herausnahme der
nicht   verschreibungspflichtigen  Arzneimittel  aus  der  Leistungspflicht  der  gesetzlichen
Krankenversicherung f�r rechtm�ûig erkl�ren.

Michael Baczko (Rechtsanwalt) und Daniela Buckel (ZSL e.V.)

Im folgenden zwei Vorschl�ge f�r die Formulierung von Antr�gen: 

Antrag auf Übernahme der Kosten eines nicht verschreibungspflichtigen
Arzneimittels

Name
Adresse
Versicherungsnummer
Datum

An die Krankenkasse
Hiermit stelle ich den Antrag auf Übernahme der Kosten für das Arzneimittel XY
Begründung :
Ich leide an folgender Krankheit: (näher ausführen)
Ich benötige zur Behandlung meiner Krankheit laufend das Medikament XY. Ohne Behandlung mit diesem Medikament käme es bei
mir zu schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden.
Nach Auskunft meines Arztes darf er das Arzneimittel XY nicht auf Kosten der Krankenkasse verordnen, da in den entsprechenden
Richtlinien die Verordnung auf Kassenrezept (noch) nicht vorgesehen ist.
Der entsprechende Ausschuss ist bisher untätig geblieben, insofern darf mir das für mich lebensnotwendige Arzneimittel nicht
verweigert werden.
Im Übrigen beziehe ich mich auf das in der Anlage beigefügte Attest meines Arztes vom
..............
Unterschrift 

Antrag auf Übernahme der Kosten für ein Hilfsmittel

Name
Adresse
Versicherungsnummer
Datum

An die Krankenkasse
Hiermit stelle ich den Antrag auf Übernahme der Kosten für das Hilfsmittel XY.
Begründung:
Ich leide an folgender Krankheit: ................. (näher ausführen)
Aufgrund meiner Krankheit benötige ich das Hilfsmittel XY
Nach Auskunft meines Arztes darf er das Hilfsmittel XY nicht auf Kosten der Krankenkasse verordnen, da in den entsprechenden
Richtlinien die Verordnung auf Kassenrezept (noch) nicht vorgesehen ist. Die entsprechenden Richtlinien schließen jedoch eine
Verordnung zu Lasten der
Krankenkasse nicht aus.
Das nach § 128 SGB V zu erstellende Hilfsmittelverzeichnis ist lediglich eine listenförmige Zusammenstellung aller Hilfsmittel.
Zweck des Verzeichnisses ist eine umfassende Information für Versicherte, Kassen, Leistungserbringer u.a. über die als
funktionstauglich und therapeutisch
nützlich anerkannten Hilfsmittel. Die Vertragsärzte sind rechtlich nicht an das Hilfsmittelverzeichnis gebunden (vgl. BSG, SozR 3)
2500 § 33 Nr. 27).
Im Übrigen beziehe ich mich auf das in der Anlage beigefügte Attest meines Arztes vom
..............
Unterschrift



Neues zum Antidiskriminerungsgesetz in Deutschland

Endlich  war  es  soweit.  Am  15.  Dezember  hat  die  rot-gr� ne  Regierungskoalition  den  lang
ersehnten Entwurf  f� r das Zivilrechtliche Antidiskriminierungsgesetz ver� ffentlicht. Wir haben in
der Vergangenheit immer wieder dar� ber berichtet. Es war ein langer Kampf, bis erreicht wurde,
das Menschen mit Behinderung in diesem Gesetz auftauchen. Am 21. Januar hat  bereits die
erste Beratung im Deutschen Bundestag stattgefunden.
Nach ersten Einsch� tzungen des Netzwerks Artikel 3, das eine Kampagne organisiert hatte, um
behinderte Menschen in das Gesetz aufzunehmen, bildet der Entwurf eine gute Basis. Nat� rlich
muss  noch  an  der  ein  oder  anderen  Stelle  gefeilt  werden.  Ein  kritischer  Punkt  ist  z.B.  der
Paragraph 21. Hier geht es darum, dass das Benachteiligungsverbot nicht verletzt wird, wenn ein
sachlicher Grund f� r eine unterschiedliche Behandlung vorliegt. Diese sachlichen Gr� nde k� nnen
z.B.  sein:  die  Vermeidung  von  Gefahren,  die  Verh� tung  von  Sch� den  oder  andere  Zwecke,
vergleichbarer Art. 
Diese  Formulierungen  m� ssen  noch  auf  den  Punkt  gebracht  werden.  Zum einen  sind  diese
sachlichen  Gr� nde  oft  Argumente  f� r  die  Ausgrenzung  behinderter  Menschen,  z.B.  bei  der
baulichen Umsetzung von Barrierefreiheit. Dann ist noch unklar, auf wen sich das Vermeiden von
Gefahren bezieht. Auf den Ungleichbehandler, den behinderten Menschen oder auf Dritte?
Nat� rlich melden sich nicht nur positive Stimmen zu Wort. Der Wiederstand der Wirtschaft gegen
das Gesetz formiert sich langsam. Hier werden vor allem hohe zus�tzliche Kosten bef�rchtet. 
Der  CDU/CSU geht der vorliegende Entwurf zu weit. Sie spricht sich vor allem daf� r aus, nur die
Europ� ischen Richtlinien umzusetzen, was bedeuten w� rde, dass behinderte Menschen von dem
Diskrminierungsschutz  im  Zivilrecht  ausgeschlossen  w� ren.  Sie  bef� rchten  auch  eine
Einschr� nkung der Vertragsfreiheit und eine Flut von Prozessen. Aus diesen Gr� nden haben die
CDU/CSU  regierten  L� nder  einen  Entschlieûungsantrag  im  Bundesrat  gestellt,  der  auch
verabschiedet wurde. Dieser hat zwar keine Auswirkung auf das Gesetzgebungsverfahren, aber
es macht eine ablehenende Haltung deutlich.  F� r die Verabschiedung des Gesetzes muss der
Bundesrat nicht zustimmen. Es w�rde eine einfache Mehrheit im Bundestag reichen. 
Man darf  gespannt sein, wie das Gesetz in seiner Endfassung lauten wird,  aber ein wichtiger
Schritt  ist  bereits  geschafft:  Im  Gesetz  werden  behinderte  Menschen als  Gruppe,  die  immer
wieder Ausgrenzung und Diskriminierung erf�hrt, genannt! Daniela Buckel
(Quelle: www.kobinet-nachrichten.org )

Menschen mit Behinderung und Menschenrechte

Seit 2002 wird von den Vereinten Nationen in New York an der 8. internationalen Menschenrechts-
Konvention  f� r  die  Rechte  behinderter  Menschen  gearbeitet.  Es  gibt  z.B.  schon  eine
Menschenrechtskonvention f� r Kinder oder Frauen. Gemeinsam mit dem St� ndigen Vertreter bei
den  Vereinten  Nationen  leitet  Karl-Hermann  Haack  (Behindertenbeauftragter  der
Bundesregierung) die deutsche Delegation bei den Verhandlungen in New York. 
Die neue Menschenrechtskonvention soll gew� hrleisten, dass international verbindlich festgelegt
wird, dass die Menschenrechte ausdr� cklich auch f� r Menschen mit Behinderung gelten und diese
Rechte  im  Hinblick  auf  ihre  besonderen  Lebensbedingungen  gesehen  werden  m� ssen.  Alle
Staaten,  die  diese  Konvention  anerkennen,  verpflichten  sich,  diese  Menschenrechte  zu
gew�hrleisten und dies auch von der internationalen Gemeinschaft �berpr�fen zu lassen. 
Nach Sch� tzungen der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit rund 600 Millionen Menschen,
also etwa 10 - 15 Prozent behindert. Allein diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig es ist, sich
auf  internationaler  Ebene  f� r  eine  Politik  einzusetzen,  die  die  Bed� rfnisse  und  Rechte  von
behinderten Menschen anerkennt und gew� hrleistet. Laut Haack hat die deutsche Stimme bei den
Beratungen immer mehr Gewicht, vor allem durch die Gesetze in Deutschland, die die Stellung
behinderter  Menschen  in  der  Gesellschaft  verbessert  haben,  wie  das  Benachteiligungsverbot
behinderter  Menschen  im  Grundgesetz,  das  Bundesgleichstellungsgesetz,  die
Landesgleichstellungsgesetze  und  das  SGB  IX.  Diese  Gesetze  sehen  die  Ausgrenzung
behinderter  Menschen  nicht  mehr  als  Problem  der  Sozialpolitik  sondern  als  Verletzung  der
Menschenrechte.  Dieses  Verst� ndnis  von  Ausgrenzung  soll  sich  auch  in  der  Konvention
niederschlagen. Die Beratungen befinden sich inzwischen in der heiûen Phase und wenn alles gut
l�uft wird die Konvention f�r die Rechte behinderter Menschen n�chstes Jahr verabschiedet. 
(entnommen aus: kobinet-nachrichten vom 23.11.04, www.kobinet-nachrichten.org) D. Buckel



Ein Blick � ber den Tellerrand: Weltkongress in Winnipeg

Vom  08.09.-10.09.04  fand  in  Winnipeg
(Kanada) der Weltkongress von Disabled
Peoples'  International  (DPI)  statt.  Alle
zwei  Jahre  findet  ein  Weltkongress  f� r
behinderte  Menschen  und  ihre
Organisationen  von  DPI  statt.  Beim
diesj� hrigen Kongress ging  es vor allem
um die Verschiedenheit der Menschen in
unterschiedlichen  Kulturen.  Dabei  wurde
der Schwerpunkt vor allem darauf gelegt,
wie  die  soziale  und  wirtschaftliche
Teilhabe weltweit praktiziert werden kann.
Bei diesem Kongress standen vor allem

 Bild: Deutsche Delegation von ISL e.V.        behinderte Frauen, behinderte Jugendliche,
 (unserem Dachverband) u. dem Weibernetz

    
behinderte Ureinwohner und behinderte Menschen aus arabischen Staaten im Mittelpunkt. 
So  ein  Weltkongress   bietet  nat� rlich  viele  M� glichkeiten,  sich  mit  anderen  Vertretern  � ber
Behindertenfragen auszutauschen, Erfahrungen und Informationen weiterzugeben. Es war sehr
interessant,  zu  sehen,  wie  andere  L� nder  den  Sprung  von  der  station� ren  zur  ambulanten
Versorgung behinderter Menschen geschafft haben. Im kanandischen Bundes- staat Ontario ist es
zum  Beispiel  gelungen,  ,  fast  s� mtliche  station� re  Einrichtungspl� tze  zugunsten  ambulanter
Unterst�tzungsformen aufzul�sen und umzustrukturieren.      
Ein weiteres groûes Thema war die Diskussion um die UN-Konvention f� r die Menschenrechte
behinderter Menschen. Da die UNO im Jahr 2005 ihr  60j� hriges Bestehen feiert,  besteht eine
realistische Chance, dass die UN-Konvention verabschiedet wird. Dies w� re ein weiterer groûer
Schritt zur weltweiten Gleichstellung behinderter Menschen. F� r die deutsche Behindertenpolitik
konnten viele Ideen und neue Impulse gesammelt werden. Gleichzeitig besteht auch ein groûes
Interesse an den deutschen Ans� tzen in der Behindertenpolitik, da wir ein weit fortgeschrittenes
Land  sind,  vor  allem,  was  die  soziale  Absicherung  betrifft.  (Bericht  in  Anlehnung  an  eine
Einsch�tzung von Dr. Gisela Hermes vom 05. Oktober 2004)
Eine erfreuliche Nachricht dieses Kongresses ist, dass Dinah Radkte zur Vizepr� sidentin von DPI
gew� hlt worden. Liebe Dinah, wir gratulieren dir ganz herzlich zu dieser Wahl und danken dir f� r
dein langj�hriges Engagement in der internationalen Behindertenbewegung.!

Was ist und macht DPI eigentlich?
DPI  -  Disabled  Peoples'  International  -  ist  eine  weltweite  Nichtregierungs-  und
Menschenrechtsorganisation  mit  Vertretungen  in  mehr  als  160  L� ndern  im  Sinne  der
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung.  DPI  ist  die  einzige  internationale  Organisation,  in  der  die
Interessen  behinderter  Menschen   behinderungs� bergreifend  von  Frauen  und  M� nnern  mit
Behinderung  vertreten  werden.  Die  Gremien  von  DPI  m� ssen  mit  Menschen  mit
unterschiedlichen Behinderungen aus verschiedenen Regionen der  Welt  besetzt  sein.  Zudem
wird auf die parit�tische Besetzung gelegt.

Venus Illegan, Pr�sidentin von DPI Dinah Radtke, Vize-Pr�sidentin von DPI



Hilfe f�r behinderte Menschen in Rum�nien

Letztes Jahr im Sommer hat uns Gotthilf Lorch im ZSL in Erlangen besucht und einige gebrauchte
Hilfsmittel f�r behinderte Menschen in Rum�nien abgeholt. Dabei bot sich die Gelegenheit, mit ihm
�ber seine Arbeit ins Gespr�ch zu kommen. 
Gotthilf  hat  vor  einigen  Jahren  den  Verein  AMICI  e.V.  -  Allianz  f� r  Mobilit� t,  Integration,
Communikation und Innvotion ± gegr� ndet. Der Verein hat das Ziel, Menschen mit Behinderung in
Rum� nien zu unterst� tzen, ein selbstbestimmtes Leben zu f� hren, ihr Leben selbst in die Hand zu
nehmen, sich untereinander zu treffen. Der Verein versucht auchganz praktische Hilfe zu leisten,
wie die Verbesserung der Mobilit� t, Verteilung von gebrauchten Hilfsmitteln, wie Rollst� hle oder
Sitzkissen, aber auch Pflegehilfsmittel wie Einmalhandschuhe und Windeln. Es fehlt aber auch an
Kleidung, Spielsachen, Lebensmitteln. Ein weiteres Projekt des Vereins ist die Organisation von
Gruppenreisen f� r Menschen mit und ohne Behinderung nach Rum� nien, um Land und Leute und
besonders behinderte Menschen kennenzulernen. Diese Reisen finden eigentlich jedes Jahr statt.
Wer lieber auf eigene Faust nach Rum� nien f� hrt, kann sich auch in dem Ferienhaus des Vereins
zu g�nstigen Preisen einmieten. Es entspricht zwar nicht der DIN-Norm, ist aber rollstuhltauglich. 
Als  neues  Angebot  wird  es  n� chstes  Jahr  im  Mai  eine  Seminarreihe  f� r  Menschen  mit
Behinderung  in  Rum� nien  geben,  um  sie  dabei  zu  unterst� tzen,  selbst  Vereine  und
Selbsthilfegruppen zu gr�nden. Ein Teil der Kosten werden �ber Aktion Mensch finanziert. 
Aber wie kam es eigentlich dazu, dass sich Gotthilf f� r die behinderten Menschen in Rum� nien
einsetzt. Zum einen ist Gotthilf selbst behindert. Er ist contergangesch� digt und sitzt im Rollstuhl.
Vor einigen Jahren ist er mit seiner Assistentin nach Rum� nien gefahren, um die Familie seiner
Assistentin kennenzulernen. Auf dieser Reise hat er das Land lieben gelernt, aber auch gesehen,
unter  welchen Bedingungen dort  Menschen mit  Behinderung leben m� ssen und beschlossen,
etwas f� r  diese Menschen zu  tun.  Denn sie sind trotz  einiger  Jahre Demokratie  immer  noch
ausgegrenzt. Man sieht sie kaum in der Öffentlichkeit, ihre Mobilit� t ist sehr eingeschr� nkt, es gibt
fast  keine Wohnungen,  die sie ohne Hilfe  verlassen k� nnen,  sie erhalten bei  einer  schweren
Behinderung keine Schulbildung und es gibt fast keine Arbeitspl� tze f� r sie. Sie sind auf die Hilfe
ihrer Familien angewiesen. Menschen mit Behinderung werden
in  Rum� nien  immer  noch  als  arm,  hilflos  und  oft  als  Strafe
Gottes betrachtet. 
Er  hat  noch einmal darauf  hingewiesen, dass die behinderten
Menschen in Rum� nien wirklich auf Hilfsmittel angewiesen sind.
Dass m� ssen nicht immer nur Rollst� hle sein. Es k� nnen auch
ausrangierte Sitzkissen oder rollstuhlgerechte Kleidung sein etc.
Er freut sich �ber jede Unterst�tzung. 
Wer noch mehr � ber den Verein wissen m� chte, kann dies im
Internet unter www.amici-tue.de tun. Aber ihr k�nnt Gotthilf Lorch
auch pers� nlich kontaktieren. Seine Adresse lautet: Amici e.V., c/o Gotthilf Loerch, Aixer Str. 46,
72072 T�bingen, Tel: 07071-369783, e-mail: Gotthilf.Lorch@t-online.de.

INFOS VOM ANWALT

Einkommen der Stiefv�ter darf beim ALG II nicht , bzw. nicht in voller H�he angerechnet werden.
Einkommen des Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft darf wegen entsprechender
Verfassungswidrigkeit des SGB II beim ALG II nicht angerechnet werden

Das SG Aurich (Beschluss vom 8.02.2005 - Az: S 25 AS 2/05 ER) und das SG  D� sseldorf (A: S
35  S=  28/05  ER)  haben  zwei  � uûerst  wichtige  Entscheidung  zur  Ber� cksichtigung  des
Partnereinkommens beim ALG II gef�llt.

Das SG Aurich hat zum Problem der Partnereinkommens bei so genannten ¹Patchworkfamilienª
ausgef� hrt, daû im Verh� ltnis der Kinder, die nicht vom Partner ihres Elternteils abstammen keine
Bedarfsgemeinschaft  besteht.   Insoweit  ist  bei  der  Ber� cksichtigung  des  Einkommens  dieses
Partners beim Bedarf der Kinder, die von ihm nicht abstammen diesem nicht der geringe Bedarf
des ALG II als Freibetrag zu gew� hren, sondern der erhebliche h� here Freibetrag im Rahmen
einer  Haushaltsgemeinschaft  (Grundfreibetrag  in  H� he   des  2-fachen  ALG  II  Satzes,  vom



� bersteigenden Bedarf  ist  nur  die H� lfte  f� r  den Bedarf  der Kinder einzusetzen).  Im vom SG
Aurich  entschiedenen  Fall  war  der  Partner  mit  der  Mutter  der  Kinder,  die  von  ihm  nicht
abstammten verheiratet. Da durch die Heirat diese Kinder jetzt mit ihm verschw� gert sind, bildeten
sie  mit  Ihrem  Stiefvater  eine  Haushaltsgemeinschaft,  so  daû  die  gesetzliche  Vermutung  der
Unterhaltsgew� hrung  in  einer  Haushaltsgemeinschaft  zum  tragen  kam.  Hinsichtlich  der
Ber� cksichtigung von Einkommen in den F� lle in denen nicht verheiratete Paare und Kinder, die
nicht vom anderen abstammen miteinander in einem Haushalt wohnen, hat sich das SG Aurich
nicht klar  ge� uûert. Aus den Gr� nden des Beschlusses kann jedoch entnommen werden, daû in
diesem Fall das Einkommen des Partners einer ¹nichtehelichenª Lebensgemeinschaftª � berhaupt
nicht beim Bedarf der Kinder, die nicht von ihm abstammen ber�cksichtigt werden darf.

Insofern  ist  der  sehr  weit  reichende  Beschluss  des  SG D� sseldorf  von  Bedeutung.  Das  SG
D� sseldorf hat das SGB II, hier § 7 SGB, insoweit f� r verfassungswidrig wegen Verstoû gegen
den in Art. 3 GG niedergelegten Gleichheitsgrundsatz gesehen, als das Einkommen des Partners
einer  heterosexuellen  nichtehelichen  Lebensgemeinschaft  auf  den  Bedarf  des  ALG  II
Antragstellers angerechnet wird, w� hrend das Einkommen eines Partners in einer homosexuellen
Lebensgemeinschaft nur dann angerechnet wird, wenn es sich um (gleichgeschlechtliche) Partner
eine eingetragenen Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz handelt. 

Die  Konsequenz  aus  den  beiden  oben  genannten  Beschl� ssen  ist,  dass  alle  Betroffene
unverz� glich  bei  eingelegten  Widerspr� chen  auf  die  obige  Argumentation  hinweisen  und
gleichzeitig beim zust� ndigen Gericht Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz stellen sollten. Soweit
kein Widerspruch eingelegt  wurde und die Widerspruchsfrist   bereits verstrichen ist,  sollte ein
Antrag  auf  Überpr� fung  des  Bescheides,  ebenfalls  in  Verbindung  mit  einem  Antrag  auf
einstweiligen Rechtsschutz gestellt werden. Widerspruch und Antrag sind prinzipiell ohne Anwalt
m� glich  und  kostenlos,  es  empfiehlt  sich  jedoch  hinsichtlich  des  Antrages  auf  einstweiligen
Rechtschutz juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ob  die  vom  SG  D� sseldorf  angenommene  Verfassungswidrigkeit  von  den  oberen  Gerichten
best� tigt wird ist derzeit zweifelhaft. Zum einen w� re denkbar, dass von den Obergerichten das
das Gesetz im Weg der Gesetzesauslegung entsprechend verfassungskonform  ausgelegt wird,
zum anderen ist davon auszugehen, sollte vom Bundesverfassungsgericht das Gesetz wirklich als
Verfassungswidrig  angesehen  werden  wohl  wie  in  gleichgelagerten  F� llen  das  Gesetz  f� r
verfassungswidrig erkl� rt wird und die Bundesregierung aufgefordert wird bis zu einer bestimmten
Frist  das  Gesetz  zu  � ndern.  Das  Bundesverfassungsgericht  w� rde  dann  auch,  wie  in  der
Vergangenheit bei � hnlichen Sachverhalten, sagen, dass bis zu der gesetzten Frist das Gesetz
angewendet werden darf. Meines Erachtens besteht jedoch ein Redaktionsversehen, bzw. eine
Gesetzesl� cke des § 7 SGB II, die insofern zu schlieûen ist, dass nat� rlich auch das Einkommen
von Partnern einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft beim ALG II angerechnet wird, wenn die
Merkmale  einer  auf  Dauer  eingerichteten  Partnerschaft,  wie  bei  der  heterosexuellen  nicht
ehelichen Lebensgemeinschaft vorliegen.

Michael Baczko, Rechtsanwalt und Fachanwalt f�r Sozialrecht, Tel: 09131-611870

Verein Intern

Ehrung von Mitarbeiterinnen des ZSL

An der  Mitgliederversammlung im November  vergangenen Jahres wurden Waltraud Joos  (sie
arbeitet in der Verwaltung des Assistenzdienstes) und Dinah Radtke (sie ist Bereichsleiterin der
Beratungsstelle) anl� sslich ihres 15j� hrigen Dienstjubil� ums geehrt. Vielen Dank liebe Waltraud
und liebe Dinah f� r euer langj� hriges Engagement f� r den Verein und hoffentlich bleibt ihr uns
noch lange erhalten!



Was l�uft im Forum Assistenz?

Das Forum Assistenz gibt es jetzt schon fast 2 Jahre. Im vergangenen Jahr fanden 8 Treffen statt,
davon eines als  Erfahrungsaustausch mit  dem Pflegedienst  des fab ev.  in Kassel (Verein zur
F� rderung der Autonomie Behinderter) und dem fib e.V. in Marburg (Verein zur F� rderung der
Integration  Behinderter).  An  den  Treffen  haben  durchschnittlich  5-10  KundInnen  des  ZSL
teilgenommen und wir haben folgende Themen besprochen: 
Überarbeitung des Assistenzvertrages des ZSLs
� Monatsstundenkontingent:  nach  einigenen  Absprachen  zwischen  Forum  Asssistenz,

Leitungsteam  und  Assistenzteam  sind  wir  zu  einer  durchf� hrbaren  Variante  des
Monatskontingents gekommen

� Rechte und Selbstverst� ndnis des Assistenzforums: Wer sind wir? Was k� nnen wir bewirken?
Haben wir ein Stimmrecht?

� Zusammenarbeit  zwischen  Assistenzforum  und  Assistenteam  bzw.  Leitungsteam:
Kommunikation und Probleml�sungswege

� Informationsveranstaltung  mit  den  MitarbeiterInnen  des  Assistenzteams  � ber  die
Formularbearbeitung (Welches Formular, Nachweise und Antr� ge - Wof� r - Wann- Warum -
von wem?)

� Das neue SGB XII (ab 01.01.2005): Welche Änderung sieht das SGB XII bei der Hilfe zur
Pflege,  Eingliederungshilfe  und  Hilfe  zur  Weiterf� hrung  des  Haushalts  vor  (v.a.
Einkommensgrenzen und Unterhaltsverpflichtung von Angeh�rigen)

� Pers�nliches Budget: Welche Durchf�hrungsbestimmungen gibt es?
� Erfahrungsaustausch mit fab e.V. Kassel  und fib e.V. Marburg.Hier wurden gegenseitig die

Assistenzdienste und ihre Leistungen vorgestellt

Beim Thema Monatskontingent  gab es eine Zusammenarbeit  mit  dem Assistenzteam und wir
konnten uns auf  eine gemeinsame Fassung einigen.  Den Text  zum Monatskontingent gibt  es
sowohl  in  der  Beratungsstelle  bei  Sylke  Stricker  oder  in  der  Assistenzorganisation.  Wer  ein
Monatskontingent haben m� chte, muû es zuerst formlos beim Sozialamt beantragen und dann mit
der Genehmigung zum Assistenzteam gehen. 
Nat� rlich werden auch die neuen gesetzlichen Grundlagen wie das SGB XII oder das Pers� nliche
Budget besprochen und heiû  diskutiert. Wir haben uns auch politisch noch f� r Ver� nderungen,
z.B. Anhebung der Einkommens- und Verm�gensgrenzen beim SGB XII, eingesetzt. 
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Erarbeitung eines neuen Assistenzvertrages. Da bei dem
alten Vertrag viele Fragen offen blieben und wir mit einigen Punkten nicht einverstanden waren,
war die Erarbeitung eines neuen Assistenzvertrages notwendig. Dieses Thema wird auch  unsere
n�chsten Treffen bestimmen.
Auûerdem war es uns wichtig, noch einmal klarzustellen, was das Forum Assistenz eigentlich ist
und welche Rechte wir haben. Dazu wurde folgende Formulierung erarbeitet:

� Das Forum Assistenz ist ein Arbeitskreis des ZSL auf der Grundlage des § 10 der Satzung. Es
ist eine Interessenvertretung der KundInnen des ZSL.

� Das Forum hat kein Stimmrecht im Leitungsteam. Stimmrecht haben die Mitglieder des ZSL in
der  Mitgliederversammlung  (MV),  d.h.  zur  m� glichen  Durchsetzung  von  Vorschl� gen  des
Forum  Assistenz  (sofern  sie  nicht  durch  das  Leitungsteam  realisiert  werden)  m� ûte  eine
Abstimmung in der MV durchgef�hrt werden

� Thematisch  setzt  sich  das  Forum  Assistenz  mit  organisatorischen  und  rechtlichen
Rahmenbedingungen  sowie  pers� nlichen  Anliegen  von  AssistenzkundInnen  im  ZSL
auseinander. Es erarbeitet L� sungsvorschl� ge zu strukturellen und individuellen Anliegen, z.B.
Probleme in der pers� nlichen Asistenz, Gestaltung des Assistenzvertrages, Informationen f� r
AssistentInnen,  rechtliche  Aufkl� rung,  Fragen  der  selbstbestimmten  Lebensf� hrung,
Weiterbildung f�r KundInnen und AssistentInnen usw.

� Das Forum formuliert Antr�ge an das Leitungsteam, die von diesem zu h�ren und zu
entscheiden sind.

� Wenn individuelle Probleme im Rahmen der Forumssitzungen zur Sprache kommen, kann sich
der jeweilige Kunde/die Kundin einen Mentor suchen, der ihn/sie in Gespr�chen mit
MitarbeiterInnen des Assistenzteams begleitet und unterst�tzt.



� In Abstimmungsgespr�chen k�nnen einzelne Inhalte und Themen des Forums Assistenz von
einer/einem Beauftragten des Forums mit zust�ndigen hauptamtlichen MitarbeiterInnen des
ZSLs gekl�rt werden.

� Mitglied im Forum kann jede/jeder AssistenznehmerIn des ZSL werden 
� Das Forum w�hlt aus seiner Mitte eine/n Ansprechpartner/in jeweils f�r ein Kalenderjahr. Der

Name der Person wird den hauptamtlichen MitarbeiterInnen und dem Vorstand des ZSL
mitgeteilt. F�r das Jahr 2004 �bernimmt diese Funktion Sylke Stricker.

Nach wie vor  sind es die gleichen Leute,  die zu den Treffen kommen. Wir  w� rden uns aber
freuen,  wenn  sich  noch  mehr  KundInnen  des  ZSL  zur  Mitarbeit  angesprochen  f� hlen!  Wir
erreichen n� mlich durch unsere Arbeit auch positive Ver� nderungen f� r  die Assistenz (f� r  alle
KundInnen) und Schwerpunkt ist vor allem eine gute Zusammenarbeit mit dem Assistenzteam!
Das Forum Assistenz muû weiterhin ein Instrument der ZSL-KundInnen zur Durchsetzung ihrer
Interessen sein, sowie eine Plattform f� r Beschwerden, aber auch f� r konstruktive Vorschl� ge!
Dazu  brauchen  wir  noch  mehr  MitstreiterInnen!!!  In  diesem  Sinne  w� nsche  ich  dem  Forum
Assistenz ein erfolgreiches Jahr 2005! Sylke Stricker

Kin� sthetik-Fortbildung im ZSL

Einige  pers� nliche  Assoziationen  zum  Kin� sthetik-Grundkurs  im  Rahmen  des
Fortbildungsangebots des ZSL (23.11., 7. und 8.12.2004):

Kin�sthetisch arbeiten meint:
� Wissen um nat� rliche Bewegungsabl� ufe, das wir oft in unserer Sozialisation ¹verlerntª haben,
wiedergewinnen
� Die eigenen Bewegungen richtig einsch�tzen und einsetzen
� Die Ressourcen des anderen erkennen und bei allen Bewegungen miteinbeziehen
� Einander  wahrnehmen  und  Bewegungen  nicht  allein  oder  gegen  den  anderen,  sondern
miteinander durchf�hren
� Belastungen minimieren und gleichzeitig Wirkungen optimieren
� Gedankenlosen Kraftaufwand durch richtige Technik ersetzen

Kin� sthetik  ist  m.E.  ein  wichtiger  Beitrag  zu  einem ganzheitlichen Pflegekonzept,  in  dem die
M� glichkeiten  und  F� higkeiten  des  einzelnen,  aber  auch  Fehleinsch� tzungen  und  Grenzen
gesehen  werden  und  Raum  haben,  sodass  der  Bewegende  und  der  Bewegte  ± wie  unsere
Kursleiterin einmal meinte - ¹in der Bewegung bestenfalls miteinander tanzenª.
Was  mir  pers� nlich  besonders  hilfreich  erschien,  war  das  auf  Interaktion  zwischen  den
TeilnehmerInnen angelegte Konzept, d.h. die in der Theorie gewonnenen Erkenntnisse konnten
immer unmittelbar danach praktisch ausprobiert werden. So wurden z.B. Übungen zum Transfer
von  jeder  und  jedem  mit  Frauen  und  M� nnern  v� llig  unterschiedlicher  Gr� ûe  und
unterschiedlichen  Gewichts  durchgef� hrt.  Dadurch  wurde  m.E.  besonders  die  Wahrnehmung
daf� r gesch� rft, dass die Technik nur dann zu einem f� r beide Seiten guten Ergebnis f� hrt, wenn
man sich jeweils auf die Individualit� t des anderen einstellt. Oft bewegen sich ja Fortbildungen auf
einem relativ hohen theoretischen Niveau, hinterlassen dann aber beim Versuch, das Neuerlernte
im Arbeitsbereich praktisch umzusetzen, eine gewisse Ratlosigkeit. Dagegen war die Kin� sthetik-
Fortbildung  f� r  mich  eher  ein  praktisches  Übungsfeld,  aus  dem ich  nicht  nur  ¹Schlauheitenª,
sondern auch ¹Fertigkeitenª in den Alltag retten konnte. Eine Sache sollte nat� rlich auch nicht
unerw� hnt bleiben: Die drei Tage à 5 Stunden machen nat� rlich eine andere Intensit� t m� glich im
Vergleich zu k� rzeren Fortbildungen. Auch die Begegnung mit vielen anderen AssistentInnen war
eine  sch� ne  Erfahrung,  und  der  gemeinsame  Austausch  hat  uns  nach  meiner  Beobachtung
gutgetan und bereichert. Jutta Hoffmann



INFOS IN KÜRZE

Gastst�tten ohne Barrieren
In Erlangen haben wir  zwei Gastst� tten entdeckt, die nicht  nur zug� nglich sind,  sondern auch
noch den Luxus einer barrierefreien Toilette haben. Das ist zum einen die Gastst� tte ¹Ritter St.
Georgª in Bruck, Herzogenauracher Damm 11, Tel: 09131-76650. Die Toilette ist durch die K� che
zu erreichen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein hauseigener Parkplatz vorhanden ist. Die andere
Gastst�tte, die barrierefrei ist, heiût ¹Zur Kroneª und befindet sich in H�ttendorf, Talblick.

Was l�uft ... im Kino ¹Cine Starª?
Leider  hat  sich  im  Cine  Star  baulich  nichts  ver� ndert,  so  daû  es  weiterhin  nur  bei  4
rollstuhlzug� nglichen Kinos  bleibt  (Kino 1,2,7 und 8).   Etwas Positives  k� nnen wir  aber  doch
berichten; vielleicht habt Ihr es ja schon bemerkt: Seit November 2004 wird endlich, nachdem wir
es  jahrelang  bem� ngelt  haben,  in  den  Erlanger  Nachrichten  und  auch  im  (kostenlosen)
Sonntagsblitz die Rollstuhlzug� nglichkeit bei den Filmen angegeben, zwar nicht als Rolli-Symbol
sondern  in  Worten:  f� r  Rollstuhlfahrer  geeignet.   Wir  RollifahrerInnen haben schon Nachteile
dadurch, dass wir immer abwarten m� ssen, wann der gew� nschte Film in einem rollizug� nglichem
Kino l� uft, aber endlich k� nnen wir es aus der Zeitung ersehen! Das ist f� r uns schon eine groûe
Erleichterung. Aber ganz nebenbei: Ich empfinde es als dem� tigend, daû wir als RollifahrerInnen
f�r so einen Service, der f�r andere ganz selbstverst�ndlich ist, dankbar sein m�ssen.

Sylke Stricker

Das Platon Projekt
Der VbA M� nchen bietet eine Fortbildung an, die � berwiegend � ber e-mail, Internet und CD-Roms
abl� uft. Am Beginn und am Ende der Fortbildung wird es ein Treffen mit allen TeilnehmerInnen
geben.  Inhalte  sind:  Geschichte  von  Behinderung,  Selbstbestimmt  Leben  Bewegung,  sich
gegenseitig  unterst� tzen,  Informationen  zum  Arbeitgebermodell,  Gespr� chs-  und
Kommunikationstechniken uvm. Ziel ist es, sich selbst � ber pers� nliche Assistenz zu informieren
und  dieses  Wissen,  dann  auch  an  andere  Menschen  mit  Behinderung  weiterzugeben.  Die
Teilnahmegeb� hr betr� gt 100 Euro. Weitere Informationen bei: VbA Selbstbestimmt Leben e.V.,
Tel: 089-54034683, www.vba-muenchen.de

Bahnhof in Erlangen
In letzter Zeit hat es immer wieder Probleme gegeben,
weil die eine oder andere Hebeb� hne zum Einstieg, bzw
Ausstieg kaputt war.  Wer dann in Erlangen an einem
Gleis  aussteigen  wollte,  wo  keine  Hebeb� hne
vorhanden  war,  muûte  weiter  nach  Bamberg  fahren,
dort  umsteigen  und  wieder  zur� ck  nach  Erlangen
fahren,  um  in  Erlangen  auf  einem  anderen  Gleis
anzukommen,  wo  eine  entsprechende  Hebeb� hne
vorhanden  war.  Es  konnten  auch  keine  Ausk� nfte
gegeben  werden,  wann  die  Hebeb� hne  wieder
funktionst� chtig  sein  wird  und  es  bestand  keine
M� glichkeit, den Servicepoint in Erlangen telefonisch zu
erreichen. 
Unabh� ngig  davon,  wie  diskriminierend  ein  solches
Vorgehen ist,  wollen  wir  hier  die  Telefonnummer  des
Servicpoints  am  Bahnhof  in  Erlangen  ver� ffentlichen,
um  die  M� glichkeit  f� r  direkte  Absprachen  und
Nachfragen  zu  haben.  Service-Team  Erlangen,  Tel:
821334, Fax:  821343.  In dieser Zeit sind wir auch auf
die  nebenstehende  Werbung  der  Deutschen  Bahn
gestoûen, die wir euch hiermit nicht vorenthalten wollen.

So r�ckst�ndig wie der 
Rollstuhl ist auch oft der 
Service der Deutschen Bahn



Reisedienst f�r Rollis
Der VbA in M� nchen bietet auch Reisen f� r Menschen mit Behinderung an. Die Angebote f� r das
Jahr 2005 sind da. Entweder wendet man sich direkt an den VbA unter Tel: 089-54034683 oder
surft im Internet auf der Seite www.vba-reisen.de vorbei. 

Buchtipp
¹Ein Hallo  aus der Glasglockeª ist  ein Buch � ber einen Briefwechsel zwischen der  Schweizer
Autorin Ursula Eggli und der 16j� hrigen Pia Schmidt, die Rollstuhlfahrerin und Autistin ist.  Die
Briefe sind sehr pers� nlich und geben Einblick in die Gef� hlswelt und den Erfahrungsaustauch
zweier  behinderter  Frauen.  Die  Briefe  werden  erg� nzt  durch  Informationen  zu  ¹Gest� tzter
Kommunikationª. Das Buch ist also eine Kombination aus Prosa und Sachbuch. Das Buch ist im
Verlag AG SPAK B�cher, im September 2004 erschienen und kostet 12 Euro. 

Kaufland im Altstadtmarkt jetzt mit Kunden-Aufzug
Das Kaufland im Altstadtmarkt hat seine Verkaufsfl� chen neu gestaltet und bei der Renovierung
auch  an  Personen  gedacht,  die  mit  den  Rollb� ndern   nicht  zurecht  kommen.  Vor  allem
Rollstuhlfahrer,  Gehbehinderte,  Senioren und M� tter  mit  Kleinkindern  k� nnen sich  � ber  einen
groûen KundenAufzug freuen: Er befindet sich etwas versteckt bei dem Durchgang zum Lager, wo
man  fr� her  mit  Hilfe  des  Personals  zum  Lastenaufzug  gef� hrt  wurde.  Jetzt  k� nnen  auch
Rollstuhlfahrer auf allen drei Etagen bequem einkaufen und dann entweder auf der Ebene des
groûen Kundenparkplatzes oder auf H� he des Altstadtmarktes bezahlen. Wem die Rampe vom
Altstadtmarkt  zum  Kaufland  mit  ca.  20  %  Steigung  (laut  Stadtf� hrer  f� r  Menschen  mit
Behinderung) zu steil ist, sei der Zugang � ber den Parkplatz Fuchsenwiese empfohlen.  Erfreulich
f� r Sehbehinderte ist die Stockwerkansage im Aufzug. Gerade im Hinblick auf die Schlieûung des
Comet-Marktes in der Vierzigmannstraûe freuen wir uns, dass man nun im Kaufland barreirefreier
und kundenfreundlicher einkaufen kann. 

Neue barrierefreie Toilettenanlage am Bohlenplatz; Luftpumpenstationen in der Innenstadt
¹Eine moderne, weitgehend besch�digungsresistente Toilettenanlage, die auch
behindertengerecht ist, steht jetzt am Bohlenplatz zur Verf�gung. Um einen Missbrauch  der
Einrichtung weitgehend zu verhindern, �ffnet sich jetzt die Verriegelung automatisch nach 15
Minuten.ª (Die amtlichen Seiten, 11.Nov. 04).
Nicht nur f� r Fahrradfahrer, sondern auch f� r Rollstuhlfahrer in Not interessant: die Stadt teilte in
den  amtlichen  Seiten  Ende  Oktober  mit,  dass  es  neu  am  Rathausplatz,  wie  auch  am
Langemarckplatz,  am  Hugenottenplatz  und  am  Fahrradabstellplatz  Bahnhofsr� ckseite
Luftpumpenstationen gibt.

F�rderfonds zum Selbstbestimmten Leben Behinderter
Die  F� rderfonds  wurden  gegr� ndet  um  anderen  zu  helfen,  auf  dem  Weg  zu  einem
selbstbestimmten  Leben  voran  zu  kommen.  Es  wurden  Anschubfinanzierungen  geleistet,  um
Projekte  und  Initiativen  zu  starten  und  so  die  Finanzierungsprobleme  der  Anfangszeit  zu
� berbr� cken.  Diese  Projekte  und  Initiativen  unterst� tzen  dann  wiederum  andere  behinderte
Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu f� hren und gleichzeitig werden Arbeitspl� tze f� r
Menschen mit Behinderung geschaffen. Angesichts immer knapper werdender Mittel im sozialen
Bereich gewinnt die finanzielle Unterst� tzung der F� rderfonds eine immer gr� ûere Bedeutung.
Wenn Sie die F� rderf� nds unterst� tzen m� chten, dann k� nnen Sie auf folgendes Konto spenden:
Kontoinhaber: ISL e.V.; Konto: 1187333; BLZ: 520 503 53, bei der Kasseler Sparkasse, Kennwort
F�rderfonds.
Wenn Sie noch Fragen dazu haben, dann k� nnen Sie sich gerne an Ottmar Miles-Paul wenden,
Tel: 0561-9977172, Fax: 0561-72885-29, e-mail: ottmar.miles-paul@bifos.de

Kompetenzentrum zum pers�nlichen Budget
Der  Parit� tische  Wohlfahrtsverband  hat  ein  Kompetenzzentrum  zum  tr� ger� bergreifenden
Pers� nlichen  Budget  eingerichtet.  Auf  einer  � bersichtlichen  Internetseite  ver� ffentlicht  er
umfangreiche Informationen zum Pers� nlichen Budget - geordnet nach Themen und Datum. Ein
Studium der Seite lohnt sich:  http://www.budget.paritaet.org/



Reisetipps aus dem BSK-Newsletter Dezember 2004

Der Newsletter kann �ber die Adresse nw-bfr@bsk-ev.de bestellt oder abbestellt werden.

2. Silvester 2005: BSK-Reiseservice mit umfangreichem Angebot 

F�r alle, die Weihnachten nicht unbedingt unter dem heimatlichen Weihnachtsbaum verbringen,
oder die ersten Tage des Jahres 2005 unter s�dlicher Sonne feiern m�chten, dem unterbreitet der
BSK-Reiseservice ein umfangreiches Angebot - Weihnachten und Silvester in Abu Dhabi, auf
Dhjerba, Mallorca oder Zypern, Silvesterfeier im holl�ndischen Alkmaar - oder eben auch ein
individuelles Arrangement. Mehr Infos unter: 

BSK-Reiseservice - Altkrautheimer Straûe 20 - 74238 Krautheim
Tel. 06294 42 81 50 / Fax 06294 42 81 59 / E-Mail: reiseservice@bsk-ev.de  

4. Neues barrierefreies Hotel in Berlin

Nachdem Anfang September die Aktion "Berlin barrierefrei" gestartet worden war, konnte Anfang
Oktober das Hotel "Kolumbus" den weiûen Pfeil auf hellgelbem Grund, das Signet f�r das
Qualit�tsmerkmal "Barrierefreiheit" erhalten. Neben barrierefreien Konferenz- und Seminarr�umen
sowie gastronomischen und sanit�ren Einrichtungen bietet das Haus mit 97 entsprechend
gestalteten Zimmern 43 Prozent der �bernachtungskapazit�t auch f�r G�ste mit
Mobilit�tseinschr�nkungen an. Das Qualit�tsmerkmal wird vergeben wenn die Einrichtung
zumindest ebenerdig zug�nglich ist, �ber ausreichend breite T�ren und Bewegungsfl�chen
verf�gt, gef�hrliche Glasfl�chen und Stufen markiert sind sowie Orientierungshilfen f�r seh- und
h�rbehinderte Menschen bereith�lt. Mehr Infos unter:  www.berlin-barrierefrei.de . 

5. Reiseinformationen �ber Ibiza

Der Ibiza-Scout hilft behinderten Menschen dabei einen unvergesslichen Urlaub auf Ibiza zu
verbringen. Von der Auswahl des Hotels, die Vorbereitung der Anreise, �ber das Beschaffen von
Zugangsinformation zu Sehensw�rdigkeiten, Str�nde, Attraktionen und dem Nachtleben - mit dem
Ibiza-Scout trifft man die richtige Entscheidung. Weitere Information zu den einzelnen Hilfen
finden sich im Internet unter www.Ibizascout.de  beziehungsweise sind erh�ltlich unter Telefon
0173-5327685 oder E-Mail: Info@Ibizascout.de  

7. Kurzer Trip oder weiter Sprung mit Weitsprung-Reisen

Weitsprung-Reisen, der Anbieter von Gruppeneisen f�r Senioren oder behinderte und
nichtbehinderte Reisende, hat jetzt seinen Angebotskatalog f�r Reisen mit Begleitung in den
Jahren 2005 und 2006 vorgelegt. Neben Reisen nach Nah und Fern bietet das Team aus Marburg
auch Reiseziele von "A", wie Allg�u, bis "V", wie Vietnam, an. Informationen  finden sich im
Internet unter www.weitsprung-reisen.de oder k�nnen angefordert werden bei: Weitsprung-Reisen
- Gutenbergstraûe 27 - 35037 Marburg; Tel. / Fax 06421 686 832 / E-Mail: mail@weitsprung-
reisen.de  

Pinnwand

Verkaufe:  Speedy-Tandem
Ein Speedy-Tandem ist ein speziell konstruiertes Fahrrad mit einem Kupplungsteil zu einem
Rollstuhl, wo man dann den Rollstuhl hinter diesem Fahrrad herziehen kann. Das Speedy-Tandem
hat folgende Ausstattung: 7 Gang Nabenschaltung, Öldruckbremse, Farbe = anticoweiû
Gekauft: Oktober 2002, ca. 5 mal gefahren, ( Neupreis 3732.- EURO ), Preis: VB 1900.- EURO
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
Manfred Prenzel, Anderlohrstr. 56, 91054 Erlangen, Tel.: 56647



Auto zu verkaufen
Gebe aus gesundheitlichen Gr�nden R11, Automatik, viert�rig, ger�umigen Kofferraum ,
Standheizung, Baujahr 8/88, n�chster T�V Oktober 2005, gute Fahrkenntnisse mit Automatik
erforderlich, Farbe hellgrau, unfallfrei, gut erhalten und gepflegt, Kilometerstand 55700.
Wer Interesse an dem Auto hat, meldet sich bitte in der Beratungsstelle des ZSL bei Daniela
Buckel unter der Telefonnummer 09131-205022.

Elektrorollstuhl zu verkaufen
Der Elektrorollstuhl ist ein Storm 3, mit vielen Extras, einer Rampe und vielem mehr. Der Preis ist
auf Verhandlungsbasis. Interessenten melden sich bitte unter 0911-32658025.

Angebot f�r eine behindertengerechte Wohnung
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoû des Anwesens Schronfeld 83 in ruhiger Lage.
In der Umgebung sind alle Gesch�fte und Einrichtungen des t�glichen Bedarfes vorhanden; wie
z.B. Lebensmittell�den, Ärzte, Reha-Einrichtung, Post, Sparkasse, Hypo- und Volksbank, Friseur
etc. Die Wohnfl�che betr�gt 40,25 qm. Die K�che ist komplett eingerichtet mit unterfahrbarem
Herd. Neben einem Wohn-Schlafzimmer geh�rt zu der Wohnung noch eine groûe Holzterrasse
und ein Gartenanteil. 2002 wurde die Wohnung komplett renoviert und, so weit es m�glich war,
rollstuhlgerecht umgebaut. Miete incl. Nebenkosten f�r Verwaltung, Hausmeister, Wasser etc:
260.- Euro, Kaution:  500.- Euro. Gas und Strom sind direkt mit den Stadtwerken abzurechnen.
Die Heizkosten werden nach Verbrauch einmal j�hrlich mit dem Vermieter abgerechnet.
Kontakt: Herr Nicklas, Tel: 861006 (arbeitet im Bauamt der Stadt Erlangen)

Wenn Sie unsere Arbeit unterst�tzen m�chten: 

...  freuen wir uns �ber eine Spende  auf unser Vereinskonto. Die Bankverbindung
     lautet: Sparkasse Erlangen, Konto-Nr. 27595, BLZ 763 500 00.

...  freuen wir uns auch �ber jedes neue Mitglied , das unseren Verein unterst�tzt.
     Antr�ge f�r eine Mitgliedschaft sind bei der Beratungsstelle und
     Assistenzorganisation erh�ltlich.

Kontakt:  Zentrum f�r selbstbestimmtes Leben Behinderter Erlangen e.V. 
            Luitpoldstr. 42-44, 91052 Erlangen

             Beratungsstelle:          Tel: 09131-205022, 
                Assistenzorganisation: Tel: 09131-8104690

      Internet: www.zsl-erlangen.de

Impressum ZSL-Info:  Daniela Buckel, ZSL-Beratungsstelle, Alle Angaben ohne Gew�hr!


